Planungsvertrag für Tragwerksplanung (§§ 49 ff. HOAI)
Ersatzneubau der Brücke “Golzower Weg”

	Zwischen
	Gemeinde Chorin über Amt Britz-Chorin, Eisenwerkstraße 11, 16230 Britz 


	vertreten durch
	

	
	

	- nachstehend Auftraggeberin oder AG genannt -

	
	

	und
	

	[bookmark: Text7]     

	      (Straße)        (Ort)

	

	vertreten durch
	

	[bookmark: Text9]     

	[bookmark: Text10]     

	
	

	- nachstehend Auftragnehmer oder AN genannt -

	
	

	wird für die Baumaßnahme:

	Ersatzneubau der Brücke “Golzower Weg”

	
folgender Vertrag geschlossen:



§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Gegenstand dieses Vertrags sind sind die Leistungen des Leistungsbildes Tragwerksplanung (§ 49 ff. HOAI)
(2) Die vorstehend genannten Leistungen sind für folgendes Bauvorhaben zu erbringen: Ersatzneubau der Brücke “Golzower Weg”
(3) Die Zielvorstellungen der Auftraggeberin zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses werden – im Sinne einer werkvertraglichen Beschaffenheitsvereinbarung – wie folgt definiert:
1) Vergrößerung der Brückenbreite zur Herstellung eines regelkonformen Querschnitts der Straßenanlage
2) Erhöhung der Tragfähigkeit
3) Beibehaltung der bisherigen Verkehrsführung  
4) Anprallsicherheit nach DIN EN 1991-1-7 (Eurocode 1)
5) Anpassung der Oberleitung
6) Verkabelung der Speiseleitung
Ergänzend wird zu den Planungszielen auf die diesem Vertrag als Anlage 1 beigefügte „Vorhabenbeschreibung“ verwiesen.
§ 2 Vertragsgrundlagen
(1) Der Inhalt der zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen Vereinbarungen ergibt sich aus diesem Vertrag einschließlich seiner Anlagen. Ergänzende oder abweichende mündliche Vereinbarungen sind nicht getroffen worden. Etwaige Widersprüche der Vertragsbestandteile sind im Wege der Auslegung aufzulösen. Sollten dennoch Widersprüche verbleiben, soll die speziellere Bestimmung Vorrang vor der allgemeineren haben. Ergibt sich auch dann keine Geltungsreihenfolge, soll die jüngere Bestimmung Vorrang vor der älteren haben. Folgende Anlagen werden Vertragsbestandteil:
– Anlage 1: Vorhabenbeschreibung
– Anlage 2: Vergabeunterlage inkl. Leistungsbeschreibung 
– Anlage 3: verbindliches Angebot des Auftragnehmers vom […], inkl. Preisblatt,
Grundlagen des Vertragsverhältnisses sind im Übrigen:
1. Die für das Bauvorhaben relevanten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen
2. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der bei Vertragsschluss geltenden Fassung
3. Die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, insbesondere diejenigen über den Architekten- und Ingenieurvertrag ( §§ 650p ff. iVm. §§ 631 ff. und §§ 650a ff. BGB).

§ 3 Beauftragter Leistungsumfang
(1) Die AG beauftragt den Auftragnehmer (AN) nach näherer Maßgabe der folgenden Abs. 2 und Abs. 3. sowie der Leistungsbeschreibung (s. Anlage 2) mit der Erbringung von Planungsleistungen der Leistungsphasen 2 bis 6, 8 und 9 die dem Leistungsbild Tragwerksplanung (§ 51 Abs. 5 HOAI iVm Anlage 14 zu HOAI) zuzuordnen sind. 
(2) Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen:
- Stufe 1:
- Grundleistungen der LPH 2-3  
- Stufe 2:
- Grundleistungen der LPH 4-6 
a) Zunächst werden nur die Leistungen der Stufe 1 beauftragt. 
b) Die Auftraggeberin beabsichtigt, die nachfolgenden Leistungsstufe 2 ebenfalls zu beauftragen. 
c) Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung der weiteren Leistungsstufen (Stufe 2) besteht nicht. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn die Auftraggeberin sie ihm überträgt. Er verpflichtet sich, auch die über die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) genannten Leistungen hinausgehenden Leistungen nach den Bedingungen dieses Vertrages zu erbringen, sofern diese Leistungen durch die AG beauftragt werden. Aus Projektverzögerungen, die allein auf die stufenweise Beauftragung zurückzuführen sind, kann der AN einen zusätzlichen Vergütungs- oder sonstigen Zahlungsanspruch nicht herleiten. 
(3) Die besonderen Leistungen 
· Vorläufige nachprüfbare Berechnung wesentlicher tragender Teile (LPH 2)
· Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung (LPH 2)
· Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden Verbindungsteile für eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen durchgeführt wird (LPH 3)
· Erfassen von Bauzuständen bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische System von dem des Endzustands abweicht (LPH 4)  
· Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau (LPH 5)
· Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)
· Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerüste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen (LPH 8) 
· Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen sowie Auswertung der Güteprüfungen (LPH 8)
· Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen (LPH 9)  
werden jeweils unabhängig von den vorstehenden Leistungsstufen optional durch die Auftraggeberin beauftragt. Die besonderen können auch einzeln beauftragt werden erfolgt. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung dieser optionalen Leistungen besteht jeweils nicht.    
§ 4 Leistungspflichten des Auftragnehmers
(1)  Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele durch die in § 1 Abs. 3 benannten Zielvorstellungen hinreichend definiert sind, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Abs. 2 BGB entfällt.
(2)  Mit Abschluss dieses Vertrages verpflichtet sich der Auftragnehmer gemäß § 650p Abs. 1 BGB, nach näherer Maßgabe dieses Vertrages diejenigen Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten – und gegebenenfalls nach Vertragsschluss weiter entwickelten – Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.
(3) Zur Erzielung der vorstehend beschriebenen Planungs- und Überwachungsziele hat der Auftragnehmer sämtliche Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen nach § 43 HOAI iVm der Anlage 12 zur HOAI zu erbringen, und zwar unabhängig davon, ob sie im Einzelfall zur Erzielung des Gesamterfolges erforderlich sind oder nicht. 
(4) Soweit über die in dem vorstehenden Absatz 2 beschriebenen Einzelleistungen hinaus weitere Leistungen zur Erzielung des geschuldeten Gesamterfolges erforderlich werden, sind auch diese in den Grenzen, die sich aus dem nachfolgenden Absatz ergeben, vom Auftragnehmer zu erbringen. Ein zusätzlicher Vergütungsanspruch für geänderte Leistungen steht dem Auftragnehmer nur insoweit zu, als sich dies aus den Bestimmungen dieses Vertrages ergibt (§ 9). 
(5) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen entsprechend den anerkannten Regeln der Technik sowie in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des öffentlichen Rechts und der ihm bekannten (fortgeschriebenen) Zielvorstellungen der Auftraggeberin zu erbringen. Die Auftraggeberin hat seine Leistungen außerdem in möglichst wirtschaftlicher Weise zu erbringen. Dies bedeutet insbesondere, dass sämtliche Leistungen im Rahmen der sonstigen Vorgaben und Zielvorstellungen der Auftraggeberin sowie des technisch und rechtlich Möglichen mit dem Ziel größtmöglicher Kosteneinsparung sowohl bei der Errichtung des Bauvorhabens, als auch bei der späteren Nutzung zu erbringen sind.
Entstehen Widersprüche zwischen verschiedenen Zielvorstellungen der Auftraggeberin, zwischen den Zielvorstellungen der Auftraggeberin und den anerkannten Regeln der Technik, oder aber zwischen den anerkannten Regeln der Technik und dem (neuesten) Stand der Technik bzw. der Wissenschaft, hat der Auftragnehmer die Auftraggeberin entsprechend aufzuklären und zu unterrichten sowie Entscheidungshilfen zu geben und Entscheidungsalternativen zu formulieren. Die Entscheidung ist dann durch die Auftraggeberin zu treffen. Die von der Auftraggeberin vorgegebenen (fortgeschriebenen) Zielvorstellungen sind nur insoweit für den Auftragnehmer verbindlich, als sie in sich widerspruchsfrei sind und auch nicht im Widerspruch zu den anerkannten Regeln der Technik bzw. zu zwingenden öffentlich rechtlichen Bestimmungen stehen.
(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Leistungen in eigener Person oder durch fest angestellte Mitarbeiter seines Büros zu erbringen. Die Beauftragung von freien Mitarbeitern hat er der Auftraggeberin unverzüglich anzuzeigen. Die Auftraggeberin ist berechtigt, der Beauftragung von Unterbeauftragten unverzüglich zu widersprechen, sofern der Widerspruch aus wichtigem Grunde gerechtfertigt ist. Soweit eine Unterbeauftragung seitens des Auftragnehmers nicht bereits in seinem Angebot ordnungsgemäß angegeben hat, bedarf die Beauftragung von Unterbeauftragten in jedem Fall der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Auftraggeberin.
§ 6 Sonstige Beteiligte
(1) Folgende Leistungen werden voraussichtlich von den nachstehend genannten Sonderfachleuten erbracht:
1. Leistung: Objektplanung - Ingenieurbauwerke; Objektplaner:                         
2.                                                   
(2) Der Auftragnehmer muss bei seiner Planung die Leistungen anderer fachlich Beteiligter berücksichtigen. Er muss darüber hinaus die für die rechtzeitige und vollständige sowie mängelfreie Erbringung seiner eigenen Leistungen erforderlichen Angaben, Auskünfte, Planungsleistungen etc. der anderen fachlich Beteiligten rechtzeitig anfordern, gegebenenfalls über die AG. Das schließt die rechtzeitige Übergabe eigener Leistungen und Leistungsinhalte oder deren Erläuterung ein, die notwendig sind, damit die anderen Beteiligten die Planung ihrer Leistungen rechtzeitig und mangelfrei erbringen können.   
§ 7 Ausführungsfristen
(1) Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, insbesondere so zu planen, dass die vertraglich vereinbarte und während der Projektverwirklichung fortgeschriebene Zielvorstellung der AG sowie die aufgestellte Projektablauf- und Terminablaufplanung eingehalten wird.
(2) Der Auftragnehmer hat die beauftragten Planungsleistungen der Leistungsphasen 2-3 (Grundleistungen) bis spätestens bis zum 30.07.2026 zu erbringen. Diese Frist gilt als verbindliche Vertragsfrist.
(3) Glaubt sich der AN in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert, so hat er dies der AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterlässt er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Berücksichtigung der hindernden Umstände, wenn die AG die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren. Darüber hinaus kann der AN sich auf Behinderungsumstände nur dann berufen, wenn diese aus dem Risikobereich der AG stammen oder durch höhere Gewalt oder andere für den AN unabwendbare Umstände verursacht waren.
§ 8 Honorar
(1) Die Parteien treffen die sich aus den nachfolgenden Bestimmungen ergebende Honorarvereinbarung.
(2) Die Parteien vereinbaren eine Honorierung der vom AN erbrachten Leistungen mit Ausnahme der Besonderen Leistungen (hierzu nachfolgend § 8.4) nach den Honorarermittlungsgrundlagen der HOAI.
(3) Die vereinbarten Grundleistungen werden mit folgenden Prozentsätzen des nach § 51 Abs. 1 HOAI berechneten, hier vereinbarten Gesamthonorars vergütet:
Leistungsphase 2, Vorplanung: 10%
Leistungsphase 3, Entwurfsplanung: 15%
Leistungsphase 4, Genehmigungsplanung: 30%
Leistungsphase 5, Ausführungsplanung: 40%
Leistungsphase 6, Vorbereitung der Vergabe: 2%
sowie nach dem gegebenenfalls vereinbarten Nachlass.
Der Auftragnehmer erhält für seine Leistungen ein Honorar, das entsprechend des Preisblattes [Im Falle eines Kombinationsangebotes zu ergänzen: sowie des Preisblattes (Kombinationsangebot)], s. Anlage 3, für die Grundleistungen vereinbart ist.
a) Die prozentuale Bewertung der beauftragten Leistungen ergibt sich aus § 51 Abs. 1, 5 HOAI iVm § 8 Abs. 2 HOAI. Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Bewertung der einzelnen Leistungen einer Leistungsphase (§ 8 HOAI) auf Grundlage der sogenannten SIEMON-Bewertungstabelle erfolgt.
b) Der Honorarermittlung werden die folgenden anrechenbaren Kosten zugrunde gelegt:
1.680.672,27 € (75 % der Kostengruppe 300)
Soweit sich im Rahmen der Leistungsphase 3 auf Grundlage der vom Objektplaner erstellten und vom AG freigegebenen Entwurfsplanung eine abweichende Kostenberechnung ergibt, erfolgt eine entsprechende Anpassung. 
c) Die Tragwerksplanung für das Ingenieurbauwerk wird der Honorarzone IV zugeordnet.
Sollte sich während der Planung und Realisierung der Baumaßnahme herausstellen, dass die angesetzte Honorarzone unter Ermessensgesichtspunkten zu hoch vereinbart worden ist, besteht zwischen den Parteien Einvernehmen, dass dann die objektiv einschlägige, niedrigere Honorarzone als vertraglich vereinbart gilt, wobei die Vergütung dann auch mit dem in nachfolgendem § 8.3d) vereinbarten Honorarsatz erfolgt. Die übrigen vereinbarten Honorarparameter nach diesem Vertrag bleiben ebenfalls unberührt. Das Gleiche gilt, wenn sich unter den genannten Voraussetzungen herausstellt, dass die vereinbarte Honorarzone unter Ermessensgesichtspunkten zu niedrig vereinbart wurde. Auch dann gilt die objektiv einschlägige Honorarzone als vereinbart, wobei die Vergütung dann auch mit dem in nachfolgendem § 8.3d) vereinbarten Honorarsatz erfolgt. Die übrigen vereinbarten Honorarparameter nach diesem Vertrag bleiben ebenfalls unberührt.
d) Folgender Honorarsatz wird vereinbart:                                                   
(4) Für die Vergütung der vom AN zu erbringenden Besonderen Leistungen werden folgende Honorarvereinbarungen getroffen:
	Vorläufige nachprüfbare Berechnung wesentlicher tragender Teile (LPH 2)
	[angebotene Pauschale]

	Vorläufige nachprüfbare Berechnung der Gründung (LPH 2)
	[angebotene Pauschale]

	Vorgezogene Stahl- oder Holzmengenermittlung des Tragwerks und der kraftübertragenden Verbindungsteile für eine Ausschreibung, die ohne Vorliegen von Ausführungsunterlagen durchgeführt wird (LPH 3)
	[angebotene Pauschale]  

	Erfassen von Bauzuständen bei Ingenieurbauwerken, in denen das statische System von dem des Endzustands abweicht (LPH 4)
	[angebotene Pauschale]

	Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau (LPH 5)
	[angebotene Pauschale]

	Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Tragwerks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen (LPH 8)
	[angebotene Pauschale]

	Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe, zum Beispiel Arbeits- und Lehrgerüste, Kranbahnen, Baugrubensicherungen (LPH 8)
	[angebotene Pauschale]

	Kontrolle der Betonherstellung und -verarbeitung auf der Baustelle in besonderen Fällen sowie Auswertung der Güteprüfungen (LPH 8)
	[angebotene Pauschale]

	Baubegehung zur Feststellung und Überwachung von die Standsicherheit betreffenden Einflüssen (LPH 9)
	[angebotene Pauschale]



(5) Sofern Leistungen nach Zeitaufwand abzurechen sind, werden folgende Stundensätze (netto) vereinbart:
Projektleiter:            EUR/Stunde
Ingenieur/Tragwerksplaner:            EUR/Stunde
Sonstige technische Mitarbeiter:              EUR/Stunde
(6) Die Nebenkosten im Sinne von § 14 HOAI sind gesondert abzurechnen, und zwar pauschal mit     % des Schlussrechnungsbetrages (netto). Der AN ist berechtigt, Abschlagszahlungen auch auf die Nebenkostenpauschale zu verlangen. Er darf diese gemeinsam mit seinen Abschlagsrechnungen geltend machen. Mit der Nebenkostenpauschale sind 2 Mehrfertigungen von den geschuldeten Plänen, Unterlagen, Berichten, Wartungsanleitungen etc. erfasst und abgegolten.
§ 9 Leistungsänderungen
1) Für Änderungsvereinbarungen und Änderungsanordnungen der Auftraggeberin sowie Änderungsvereinbarungen gilt § 650q Abs. 1 BGB iVm § 650b BGB mit den nachfolgenden Modifikationen: 
(2) Das Änderungsbegehren der Auftraggeberin kann sich auch auf die Art der Ausführung der Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen.
(3) Die Befolgung von Änderungsbegehren der Auftraggeberin im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 1, die mit einer Änderung der vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele verbunden sind (nicht notwendige Änderungen) ist für den Auftragnehmer insbesondere dann unzumutbar, 
– wenn sich die Planung auf ein anderes Grundstück beziehen soll;
– wenn sich durch die von der Auftraggeberin begehrte Änderung der Charakter des Bauwerks insgesamt so verändern würde, dass die Identität des Bauwerks nicht mehr gewahrt wäre;
– wenn sich die Befolgung eines Änderungsbegehrens für den Auftragnehmer unter Berücksichtigung seiner Urheberpersönlichkeitsrechte als unzumutbar darstellen würde;
– wenn der Nutzungszweck des Bauwerks grundlegend verändert würde;
– wenn die Auftraggeberin von vorneherein endgültig und ernsthaft die Zahlung einer dem Auftragnehmer für die zusätzlich zu erbringenden Planungsleistungen zustehenden zusätzlichen Vergütung oder die Mitwirkung an einer entsprechenden, den zusätzlichen Vergütungsanspruch des Auftragnehmers umfassenden Nachtragsvereinbarung verweigert;
– wenn das Büro des Auftragnehmers auf die Ausführung der geänderten Leistungen nicht eingerichtet ist;
– wenn betriebsinterne Umstände im Büro des Auftragnehmers (zB eine besonders hohe Auslastung des Büros) entgegenstehen; der Auftragnehmer ist dann aber verpflichtet, weitere Mitarbeiter einzustellen bzw. Unteraufträge zu erteilen, soweit ihm dies nicht im Einzelfall aus besonderen Gründen unzumutbar ist.
(4) Die stufenweise Fortentwicklung und Durcharbeitung der Planung innerhalb einer bestimmten Leistungsstufe (Planungsoptimierung) einschließlich der Erarbeitung von Alternativen wird nicht vergütet, soweit die Planungsleistung Bestandteil der Grundleistungen der jeweiligen Leistungsphase ist, und solange die Grenzen der Zumutbarkeit für den Auftragnehmer nicht überschritten sind. Letzteres ist insbesondere dann der Fall, wenn innerhalb einer noch nicht abgeschlossenen Leistungsphase eine bereits erbrachte Teilleistung (zB ein erstellter Plan) auf Veranlassung der Auftraggeberin und aus einem nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund mehr als zwei Mal neu erstellt werden muss bzw. mehr als zwei Alternativplanungen erstellt werden müssen. Die weiteren Änderungen sind dann nach den nachfolgenden Grundsätzen der Vertragsänderung zu vergüten. Im Gegensatz zu Planungsoptimierungen sind geänderte Leistungen gesondert zu vergüten, wenn sie auf Änderungsvereinbarungen im Sinne von § 650q Abs. 1 iVm § 650b Abs. 1 BGB oder auf einer Änderungsanordnung der Auftraggeberin im Sinne von § 650q Abs. 1 iVm § 650b Abs. 2 BGB beruhen. Änderungsvereinbarungen im Sinne von § 650q Abs. 1 iVm § 650b Abs. 1 BGB sollen eine Vereinbarung über die Vergütungsanpassung infolge der Änderung umfassen. Der Anspruch auf Vergütungsanpassung nach Maßgabe der folgenden Regelungen besteht aber unabhängig vom Zustandekommen einer solchen Vereinbarung. 
(5) Der Auftragnehmer wird der Auftraggeberin unverzüglich nach Zugang eines Änderungsbegehrens nach § 650q Abs. 1 BGB iVm § 650b Abs. 1 BGB ein prüfbares Honorarangebot in Textform über die infolge des Änderungsbegehrens begehrte Mehr- oder Mindervergütung mit üblichen Preisen nach folgender Maßgabe unterbreiten:
– Für Änderungsleistungen im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB (nicht notwendige Änderungen), die Grundleistungen des vertragsgegenständlichen Leistungsbildes oder Beratungsleistungen der Anlage 1 zu § 3 Abs. 1 HOAI betreffen, hat die Vergütung der Änderungsleistung nach § 8.3 mit dem Honoraranteil zu erfolgen, der preisrechtlich auf die geänderte Leistung entfällt.
– Bei Änderungsleistungen im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 1 BGB (nicht notwendige Änderungen), die keine Grundleistungen im vorstehend genannten Sinne betreffen, hat der Auftragnehmer ein Nachtragsangebot auf Grundlage des geschätzten Zeitaufwands und der in § 8.5 vereinbarten Stundensätze zu kalkulieren.
(6) Für Änderungsleistungen im Sinne von § 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB (notwendige Änderungen) gilt der vorstehende § 9.5 nur dann und insoweit, als die Gründe die die Änderung notwendig machen, auf einer vertraglichen oder vorvertraglichen Pflicht- bzw. Obliegenheitsverletzung der Auftraggeberin beruhen, oder wenn die Notwendigkeit der Änderung für die Auftraggeberin bei Vertragsschluss erkennbar war. Dies gilt auch für etwaige Beschleunigungsmaßnahmen, die erforderlich werden, um eine Zielvorstellung in zeitlicher Hinsicht (im Sinne von § 650p BGB) erreichen zu können. Liegen die genannten Voraussetzungen nicht vor, liegt das Risiko notwendiger Änderungen, um die vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele einzuhalten, beim Auftragnehmer. 
(7) Führt ein Änderungsbegehren der Auftraggeberin hinsichtlich der vereinbarten bzw. bei Vertragsschluss vorausgesetzten Ausführungsfristen (§ 7.2) zu einem Mehraufwand beim Auftragnehmer, so wird der nachgewiesene tatsächliche Mehraufwand vergütet.
(8) Tritt aus einem nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Grunde eine Unterbrechung des Projektes von mindestens drei Monaten ein, ohne dass die weitere Leistungserbringung dauernd unmöglich wird, ist der Auftragnehmer berechtigt, die bis dahin erbrachten Leistungen vertragsgemäß abzurechnen, sowie außerdem Erstattung derjenigen Kosten zu verlangen, die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in der Vergütung des noch nicht ausgeführten Teils der Leistung enthalten sind. 
§ 10 Zahlung/Umsatzsteuer
(1) Der AN kann für nachgewiesene Leistungen Abschlagszahlungen in angemessenen zeitlichen Abständen nach § 632a BGB verlangen.
(2) Der AN hat unverzüglich nach erfolgter Abnahme eine prüffähige Schlussrechnung zu stellen.
(3) Die Parteien vereinbaren für die Prüfung der Schlussrechnung einen Prüfungszeitraum von 30 Werktagen ab Zugang der prüfbaren Rechnung beim AG. Fällig wird der Anspruch aus der Schlussrechnung mit Ablauf der vorgenannten Frist, es sei denn, die AG hat innerhalb dieser Frist die Prüffähigkeit der Rechnung begründet gerügt. Verzug mit der Zahlung des Schlussrechnungsbetrags tritt nach Ablauf von weiteren 30 Werktagen nach Ablauf der vereinbarten Prüfungsfrist ein.
(4) Sämtliche Leistungen werden netto zuzüglich der bei Beauftragung der Leistungen jeweils geltenden Umsatzsteuer abgerechnet und vergütet, soweit Umsatzsteuer anfällt.
(5) Die § 10.2 bis 10.4 gelten auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung (gleich aus welchem Grund).
§ 11 Abnahme
Nach vollständiger Leistungserbringung hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine förmliche Abnahme. Der gesetzliche Anspruch auf Teilabnahme gemäß § 650s BGB bleibt unberührt.
§ 12 Urheberrecht
(1) An den vom AN erbrachten urheberrechtlich geschützten Leistungen und Arbeitsergebnissen, wie insbesondere den Planungen nach § 3, überträgt der AN hiermit auf die AG das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.
(2) Genießen die Leistungen des AN keinen Urheberschutz, so kann die AG die Planung des AN für die im Vertrag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung des AN nutzen und ändern. Dasselbe gilt auch für ausgeführte Werke.
(3) Die AG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, von Dritten ausüben und ausführen zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte einzuräumen.
(4) Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des AN im Zusammenhang mit vorstehender Nutzungsrechtsübertragung abgegolten. Der AN stellt die AG von sämtlichen Vergütungsansprüchen frei, die im Zusammenhang mit der Nutzungsrechtsübertragung bzw. Ausübung der Nutzungsrechte gegen ihn geltend gemacht werden.
(5) Der AN ist berechtigt – auch nach Beendigung dieses Vertrages –, das Bauwerk oder die bauliche Anlage mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der AG zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen; deren Veröffentlichung bedürfen ebenfalls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der AG sowie der Einräumung entsprechender Nutzungsrechte durch den AG. Der AG ist berechtigt, die Zustimmung zum Betreten des Bauwerks durch den AN zu verweigern, soweit dem Betreten des Bauwerks durch den AN ein berechtigtes Interesse der AG gegenübersteht; die Verweigerung der Zustimmung ist durch die AG auf Anforderung des AN zu begründen. Dem AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen bzw. im Rahmen diesbezüglicher Veröffentlichungen namentlich in branchenüblicher Weise genannt zu werden.
(6) Die vorstehenden Bestimmungen bleiben von einer Beendigung des Vertrages unberührt. Im Falle einer Kündigung des Vertrages, gleich aus welchem Grunde, umfasst die Nutzungsrechtsübertragung diejenigen Arbeitsergebnisse und Leistungen, die der AN bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung geschaffen hat.
§ 13 Unterlagen
(1) Unverzüglich nach Beendigung der letzten beauftragten Leistungen einschl. der zugehörigen beauftragten Besonderen Leistungen stellt der AN die gefertigten Pläne und alle sonstigen Unterlagen und Dokumente zusammen und übergibt diese in 3-facher Ausfertigung der AG. Der AG sind auch alle sonstigen Unterlagen zu übergeben, die für die Fortsetzung des Bauvorhabens bzw. die Bewirtschaftung des Objekts erforderlich sind.
(2) Soweit eine Digitalisierung möglich ist, hat der AN der AG die Unterlagen in digitalisierter Form zu übergeben. Pläne sind der AG jeweils dreifach auf Papier sowie digital als PDF-Datei und als CAD-Datei (dwg- oder dxf-Format) zur Verfügung zu stellen.
(3) Gegenüber dem Anspruch der AG auf Übergabe von Unterlagen steht dem AN ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu.
(4) Soweit Unterlagen nicht an die AG herauszugeben sind, ist der AN berechtigt, diese Unterlagen 10 Jahre nach vollständiger Leistungserbringung zu vernichten.

§ 14 Haftung, Versicherung und Verjährung
(1) Die Haftung des AN ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen.
(2) Der AN ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherungen müssen mindestens betragen:
– für Personen- und Sachschäden: 4.000.000 EUR
– für Vermögensschäden: 2.000.000 EUR
Der Betrag muss je Versicherungsjahr 2-fach zur Verfügung stehen.
Die Versicherung ist für die Dauer dieses Vertrages einschließlich der Gewährleistungszeit aufrecht zu erhalten und auf Verlangen der AG auch während der Laufzeit dieses Vertrages nachzuweisen.
(3) Sämtliche Ansprüche der AG gegen den AN verjähren, ebenso wie sämtliche Ansprüche der AN gegen die AG, innerhalb der gesetzlichen Fristen.
§ 15 Kündigung
(1) Auftragnehmer und Auftraggeberin sind zur Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grunde berechtigt. Das Recht der Auftraggeberin zur ordentlichen Vertragskündigung sowie gegebenenfalls das Sonderkündigungsrecht beider Vertragsparteien nach § 650r BGB bleiben daneben unberührt.
(2) Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt für die Auftraggeberin insbesondere dann vor, wenn
– sie ihre Bauabsicht für das geplante Objekt nachhaltig aufgegeben hat;
– das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsschluss eingetretener Umstände erheblich gestört ist, oder andere Umstände vorliegen, auf Grund derer ein Festhalten der Auftraggeberin am Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann;
– der Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat, oder die Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers aus anderen Gründen so beeinträchtigt ist, dass ein Vertrauen in seine Fähigkeit oder seine Bereitschaft zur vertragsgerechten Erfüllung nicht mehr besteht.
(3) Ein wichtiger Grund zur Kündigung durch den Auftragnehmer liegt insbesondere dann vor, wenn
– die Auftraggeberin eine ihm obliegende Leistung unterlässt und dadurch den Auftragnehmer wesentlich behindert, seine Leistung vertragsgemäß auszuführen;
– die Auftraggeberin mit einer fälligen Zahlung oder auf andere Weise mit einer erheblichen Vertragspflicht in Verzug gerät;
– das Vertrauensverhältnis zwischen den Parteien aus anderen, nach Vertragsschluss eingetretenen Gründen so erheblich gestört ist, dass dem Auftragnehmer ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
(4) Sowohl die von der Auftraggeberin, als auch die von dem Auftragnehmer erklärte Kündigung bedarf der Schriftform. Die Kündigung aus wichtigem Grunde ist erst zulässig, wenn der kündigende Vertragspartner dem anderen Vertragspartner zuvor ohne Erfolg schriftlich eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt und erklärt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Vertrag kündigen werde. Das gilt nicht, wenn der Vertragspartner die Vertragserfüllung schon zuvor endgültig und ernsthaft verweigert hat, so dass eine Fristsetzung eine sinnlose Förmlichkeit darstellen würde.
(5) Angemessen im Sinne von § 648a BGB iVm § 314 Abs. 3 BGB ist in der Regel eine Frist von 14 Tagen.
(6) Im Falle der ordentlichen Vertragskündigung durch die Auftraggeberin sowie im Falle der einvernehmlichen Vertragsaufhebung (ohne dass die Vertragsaufhebung aus einem vom Auftragnehmer zu vertretenden Grunde veranlasst worden wäre), behält der Auftragnehmer den Anspruch auf das vertragliche Honorar auch für die infolge der vorzeitigen Vertragsbeendigung nicht mehr erbrachten Leistungen. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart, sowie außerdem auch dasjenige, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt („anderweitiger Erwerb“). Die ersparten Aufwendungen werden mit 95% des Honorars der noch nicht erbrachten Leistungen festgelegt, sofern nicht die Auftraggeberin höhere, oder der Auftragnehmer geringere Ersparnisse nachweist. Anderweitiger Erwerb ist von dieser Pauschalierung nicht umfasst und zusätzlich zu berücksichtigen.
(7) Im Falle einer Vertragsbeendigung durch eine von der Auftraggeberin ausgesprochenen Kündigung oder eine einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund hat der Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Vergütung der bis zu diesem Zeitpunkt erbrachten Leistungen, soweit die erbrachten Leistungen für die Auftraggeberin zumutbarer Weise verwertbar sind. Sofern ein Anspruch der Auftraggeberin dem Auftragnehmer gegenüber auf Schadensersatz und/oder auf Mehrkostenerstattung besteht, ist die Auftraggeberin berechtigt, mit diesem Anspruch die Aufrechnung gegenüber dem Vergütungsanspruch des Auftragnehmers zu erklären. 
(8) In allen sonstigen Fällen der Vertragsbeendigung (Kündigung bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung aus wichtigem Grunde durch den Auftragnehmer, sowie Kündigung bzw. einvernehmliche Vertragsaufhebung aus einem wichtigen, aber nicht vom Auftragnehmer zu vertretenden Grund durch die Auftraggeberin) hat der Auftragnehmer Anspruch auf Vergütung der bis zur Kündigung erbrachten Leistungen. Daneben bestehende gesetzliche Ansprüche (zB Anspruch aus § 642 BGB; Schadensersatzanspruch gem. § 648 Abs. 6 BGB) bleiben unberührt.
§ 16 Schlussbestimmungen
(1) Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
(2) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages, eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung oder ein wesentlicher Teil dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, oder sollte dieser Vertrag lückenhaft sein, so soll dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berühren. Anstelle der unwirksamen Bestimmung werden die Parteien in diesem Falle eine wirksame Bestimmung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung, insbesondere dem, was die Parteien wirtschaftlich beabsichtigt hatten, entspricht oder ihm am nächsten kommt. Im Falle von Lücken werden die Parteien eine Vertragsergänzung vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses Vertrages vereinbart worden wäre, hätten die Vertragsparteien die Angelegenheit von vornherein bei Abschluss des Vertrages bedacht.
(3) Entstehen bei der Durchführung und Abwicklung dieses Vertrages Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragspartnern, werden die Parteien zunächst versuchen, den Streit auf gütlichem Wege beizulegen. Streitfragen berechtigen die Parteien nur insoweit, ihre Mitwirkung an der Vertragserfüllung einzustellen, als ihnen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Vorschriften ein Zurückbehaltungsrecht zusteht.
(4) Sofern die Voraussetzungen einer Gerichtsstandsvereinbarung nach § 38 Abs. 1 S. 2 ZPO vorliegen, ist Wahlgerichtsstand auch der Ort, an dem die tatsächlichen Bauleistungen im Schwerpunkt ausgeführt werden. Sind nur Planungsleistungen Gegenstand des Auftrages, ist Wahlgerichtsstand auch der Geschäftssitz der der AG.
 

________________, den __________			__________________, den ____________
 
_______________________________			__________________, den ____________
 (Unterschrift Auftraggeberin)				(Unterschrift Auftragnehmer)

